
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Wolfgang Wiehle, Dr. Dirk Spaniel, Dirk Brandes, René 
Bochmann und der Fraktion der AfD

Teilweise Einstellung des Schienengüterverkehrs aufgrund von 
Stromunterversorgung

Am Morgen des 23. März 2022 wurde in großen Teilen des Schienennetzes der 
Güterverkehr eingestellt. Die DB Energie GmbH gab an, dass ein unerwarteter 
Kraftwerksausfall während Wartungsarbeiten zu einer Unterversorgung des 
Stromnetzes führte, sodass man sich für einen Lastabwurf entschied (https://w
ww.eurailpress.de/nachrichten/betrieb-services/detail/news/gueterverkehr-zeitw
eise-eingestellt-nee-fordert-aufklaerung-zum-strommangel-bei-db-netz.html).
Wenn in der Netzleitstelle der DB Energie GmbH ein Frequenzabfall festge-
stellt wird, muss die DB Energie einem Notfallplan folgen, der ein differenzier-
tes Vorgehen hinsichtlich der Behandlung der Schienengüter- und Schienenper-
sonenverkehre erfordert (https://www.lok-report.de/news/deutschland/verkehr/i
tem/31736-nee-unterversorgung-des-stromnetzes-fuehrte-heute-zu-stopp-des-sc
hienengueterverkehrs.html).
Unternehmen der Schienengüterverkehrsbranche fordern nun eine Aufklärung 
des Vorkommnisses. Hierfür hat sich der Branchenverband Netzwerk Europä-
ischer Eisenbahnen (NEE) an die Bundesnetzagentur gewandt (https://www.lo
k-report.de/news/deutschland/verkehr/item/31736-nee-unter versorgung-des-str
omnetzes-fuehrte-heute-zu-stopp-des-schienengueter verkehrs.html).

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Zu welchem Zeitpunkt am 23. März 2022 wurde nach Kenntnis der 

Bundesregierung in der Netzleitstelle der DB Energie GmbH eine Unter-
versorgung des Stromnetzes, welches das Schienennetz mit Energie ver-
sorgt, festgestellt?

 2. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung die im Vergleich zum 
üblichen Lastverlauf einschließlich der üblichen Reserven prognostizierte 
Unterversorgung des Bahnstromnetzes (bitte auf halbe Stunden genau in 
Megawatt angeben)?

 3. Auf welcher (etwaigen) rechtlichen oder betriebstechnischen Grundlage 
wurde nach Kenntnis der Bundesregierung entschieden, welche Bereiche 
des Schienenverkehrs (z. B. Güterverkehr, Personenfernverkehr, Personen-
nahverkehr) der Lastabwurf vor allem oder ausschließlich treffen soll?
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 4. Wie viele Stunden dauerte nach Kenntnis der Bundesregierung der Lastab-
wurf, und wie viele Schienenverkehrsunternehmen und Züge welcher Be-
reiche des Schienenverkehrs waren nach Kenntnis der Bundesregierung 
von dem Lastabwurf betroffen?

 5. Wurden beim Anhalten von Zügen des Schienengüterverkehrs (SGV) Dif-
ferenzierungen zwischen verschiedenen Segmenten des SGV vorgenom-
men, und wenn ja, welcher Art?

 6. Wie waren nach Kenntnis der Bundesregierung die Stillstände der Güter-
züge im deutschen Schienennetz verteilt?
Gab es regionale Konzentrationen, und wenn ja, wo, und welche Rolle 
spielte die Verfügbarkeit von Abstellgleisen?

 7. Auf welchen Kanälen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die vom 
Lastabwurf betroffenen Schienengüterverkehrsunternehmen informiert?

 8. Gab es nach Kenntnis der Bundesregierung seit dem Lastabwurf eine wei-
tere Kommunikation zwischen der DB Energie GmbH und den Schienen-
güterverkehrsunternehmen bzw. entsprechenden Verbänden der Branche, 
und wenn ja, zu welchen Zeitpunkten, und in welcher Weise?

 9. Konnte nach Kenntnis der Bundesregierung die Ursache für die Stromun-
terversorgung mittlerweile geklärt werden, und wenn ja, worin bestand 
diese Ursache?

10. Wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die in der Presse angeführten 
Wartungsarbeiten an den Kraftwerken mittlerweile abgeschlossen?

11. Gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung seitens betroffener Schienen-
güterverkehrsunternehmen Schadensersatzforderungen gegenüber der DB 
Energie GmbH oder anderen Beteiligten, und wenn ja, in welcher Höhe?

12. Hat es seit Beginn des Jahres 2021 bereits ähnliche Vorfälle gegeben, bei 
denen aufgrund einer Stromunterversorgung Züge im Schienennetz der DB 
Netz AG angehalten werden mussten?
Wenn ja, wann war dies, was war die Ursache, und wie hat man in dieser 
Situation reagiert?

Berlin, den 1. April 2022

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion
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